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1. EINLEITUNG 

Angelini Pharma agiert nach den Grundprinzipien Integrität, Vertrauen, Respekt und Transparenz. 

Diese Werte prägen sämtliche Aktivitäten des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Zusam-

menarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, zu denen auch Angehörige der Gesundheitsberufe 

(HCPs) und Gesundheitsorganisationen (HCOs) zählen. 

Unsere Verpflichtung zur Einhaltung höchster Standards in den Bereichen Ethik und Integrität bildet 

eine zentrale Grundlage unserer Unternehmenswerte und unseres Handelns. Offene und transparente 

Kommunikation mit medizinischen Fachkräften sowie Gesundheitseinrichtungen ist wesentlicher Be-

standteil unseres Geschäfts- und Handlungsansatzes und spiegelt sich sowohl in unserer beruflichen 

als auch in unserer persönlichen Arbeitsweise wider. 

Mit Hauptsitz in Rom, Italien, ist Angelini Pharma Mitglied von Farmindustria (Italienischer Verband der 

Pharmazeutischen Unternehmen) sowie von EFPIA (Europäischer Verband der Pharmazeutischen In-

dustrien und Verbände). Aus diesem Grund verpflichten sich sämtliche Tochtergesellschaften von An-

gelini Pharma, die Offenlegungsvorgaben gemäß den geltenden nationalen Gesetzen, Verordnungen, 

beruflichen Standards und Branchenkodizes zu erfüllen. Dies umfasst insbesondere die Veröffentli-

chung aller – sowohl direkten als auch indirekten – gewährten Zuwendungen (Transfers of Value, ToV) 

an medizinisches Fachpersonal und HCOs. 

Jede Tochtergesellschaft der Angelini Pharma Gruppe ist eigenverantwortlich für die Erfassung der 

Daten und die damit verbundene Offenlegung der relevanten Zuwendungen. Die entsprechenden Be-

richte sowie die angewandte Methodik werden auf der Unternehmenswebsite unter www.angeli-

nipharma.de im Abschnitt "Transparenz" veröffentlicht. 

Diese methodische Anmerkung bezieht sich auf das Berichtsjahr 2025 und umfasst sämtliche von An-

gelini Pharma Deutschland geleisteten Zuwendungen. Hierzu zählen auch länderübergreifende Trans-

aktionen, die durch andere Tochtergesellschaften der Angelini Pharma Gruppe an Empfänger:innen 

mit Sitz in Deutschland getätigt wurden. In der Methodik werden die zentralen Bestandteile des Be-

richts dargelegt und die Art und Weise der im Rahmen der Offenlegung berücksichtigten Zuwendungen 

erläutert. 

Die veröffentlichten Berichte werden für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nach ihrer erst-

maligen Publikation öffentlich zugänglich sein.   

http://www.angelinipharma.de/
http://www.angelinipharma.de/
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2. ANGELINI PHARMA DEUTSCHLAND – ZUWENDUNGEN (ToVs) 

In der folgenden Tabelle sind die gemeldeten Tätigkeiten nach den spezifischen Kategorien von  
EFPIA bzw. Farmindustria, Italien, (unter Berücksichtigung der lokalen Standards) dargestellt. 

ToV-Kategorie  ToV Unterkate-
gorie Tätigkeit 

Geld- oder Sachspen-
den und andere Zu-
wendungen an HCOs 

k.A. Bereitstellung von geldwerten Leistungen an HCOs, die freiwillig 
zur Unterstützung der Gesundheitsfürsorge, der Gesundheits-
versorgung, der wissenschaftlichen Forschung oder der Fortbil-
dung zur Verfügung gestellt werden, ohne dass der Empfänger 
verpflichtet ist, hierfür eine Gegenleistung zu erbringen. 

Geldwerte Leistun-
gen im Zusammen-
hang mit Fortbil-
dungsveranstaltun-
gen 

Sponsoring- 
Vereinbarungen 

Unmittelbare oder mittelbare finanzielle Unterstützung von 
HCOs oder mit der Organisation, Vorbereitung, Ausrichtung oder 
Durchführung beauftragten Dritten im Zusammenhang mit ex-
ternen Fach- und Fortbildungsveranstaltungen. 
Beispiele: 
• Sponsoring von Kongressen, Konferenzen, Symposien 
• Miete von Stand- oder Ausstellungsfläche 
• Anzeigen (auf Papier, elektronisch oder in einem anderen 

Format/Medium) 

Tagungs-, 
Anmelde- bzw. 
Registrierungs- 
gebühren  

Unterstützung der Teilnahme / bei der Registrierung Angehöri-
ger der Fachkreise an Fach- oder Fortbildungsveranstaltungen. 

Reise- und  
Übernachtungs-
kosten 

Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit:  
• Unterbringung bzw. Übernachtung 
• Reisekosten (z.B. Flug, Bahn, Taxi, Mietwagen, Mautgebüh-

ren, Kilometergeld, Parkgebühren) 

Dienstleistungs- und 
Beratungshonorare 

Honorare Zuwendungen, die sich aus Verträgen zwischen dem Unterneh-
men und HCOs/HCPs ergeben oder damit zusammenhängen, in 
deren Rahmen HCOs/HCPs jegliche Art von Dienstleistungen für 
das Unternehmen erbringen. 
Beispiele: 
• Honorare für Referierende/Vortragende 
• Anwendungsbeobachtungen 
• Retrospektive nicht-interventionelle Studien  
• Entwicklung von Schulungsmaterialien 
• Wissenschaftliche Beratungsleistungen 
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ToV-Kategorie  ToV Unterkate-
gorie Tätigkeit 

Erstattung von 
Auslagen 

Zuwendungen in Bezug auf Ausgaben oder Auslagen, die in der 
schriftlichen Vereinbarung für Beratungs- / professionelle 
Dienstleistungen vereinbart wurden, einschließlich: 
• Reisekosten (z.B. Flug, Bahn, Taxi, Mietwagen, Mautgebüh-

ren, Kilometergeld, Parkgebühren) 
• Unterbringungs- bzw. Übernachtungskosten 

Geldwerte Leistun-
gen im Zusammen-
hang mit Forschung & 
Entwicklung (F&E) 

k.A. Zuwendungen an Fachkräfte des Gesundheitswesens oder an 
HCOs im Zusammenhang mit der Planung oder Durchführung 
von (i) nicht-klinischen Studien (gemäß der Definition in den 
OECD-Grundsätzen der Guten Laborpraxis), (ii) klinischen Prü-
fungen (gemäß der Definition in der Verordnung Nr. 536/201412) 
oder (iii) nicht-interventionellen Studien mit prospektivem Cha-
rakter, einschließlich einschlägiger Auftragsarbeiten, z.B. für 
Prüfertreffen. 

Veranstaltungen 

Bleibt eine Fachkraft des Gesundheitswesens (HCP) einer Veranstaltung vollständig fern („No Show“), 

werden die damit verbundenen Ausgaben nicht im Bericht berücksichtigt. Nimmt eine Fachkraft nur 

teilweise an einer Veranstaltung teil, werden die entsprechenden Zuwendungen dennoch im Bericht 

offengelegt. 

Findet eine Veranstaltung nicht statt, werden die Zuwendungen, die der HCP oder der HCO zugeordnet 

werden können, veröffentlicht. Etwaige Vertragsstrafen oder Stornierungskosten werden jedoch nicht 

im Bericht aufgeführt. 

Wenn eine direkte Einladung erfolgt und für diese eine bestimmte Anzahl an Registrierungen erworben 

wurde, diese jedoch aus beliebigen Gründen nicht vollständig genutzt werden, werden die verbleiben-

den, nicht zugewiesenen Registrierungen im Bericht als zugunsten der betreffenden HCO oder eines 

Dritten offengelegte Zuwendungen dargestellt. 

Sollte eine HCO bei einem Sponsoring nicht anwesend oder nicht namentlich bekannt sein, werden die 

entsprechenden Mittel ebenfalls zugunsten der HCO oder des betreffenden Dritten veröffentlicht. 
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Marktforschung 

Werden im Rahmen von Marktforschungsprojekten Vergütungen oder Honorare an teilnehmende 

Fachkräfte des Gesundheitswesens (HCPs) gezahlt, so werden diese Zuwendungen in aggregierter 

Form offengelegt, sofern die Identität der HCPs nicht bekannt ist. 

Forschung und Entwicklung (F&E) 

Zuwendungen an Fachkräfte des Gesundheitswesens oder Gesundheitsorganisationen (HCOs), die im 

Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gewährt werden, einschließlich solcher, 

die durch Auftragsforschungsinstitute (CROs) oder andere Dritte abgewickelt werden, werden aus-

schließlich in aggregierter Form ausgewiesen. Interne Ausgaben von CROs werden dabei nicht berück-

sichtigt. 

Retrospektive Beobachtungsstudien, die eine prospektive Datensammlungsphase umfassen, werden 

ebenfalls als aggregierte geldwerte Leistungen im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung be-

rücksichtigt. 

Sofern Darlehen für klinische Studien zur Verfügung gestellt werden, werden diese als aggregierte 

geldwerte Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) ausgewiesen. In allen anderen Fäl-

len erfolgen die Zuwendungen in Form von Spenden und werden entsprechend als solche an die betref-

fenden HCOs veröffentlicht. 
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3. METHODIK 

Gegenstand der 
Offenlegung 

Angelini Pharma Deutschland dokumentiert und legt Zuwendungen offen, die sich 
auf verschreibungspflichtige Arzneimittel beziehen und die direkt oder indirekt 
an oder zugunsten einer empfangenden Person erfolgen bzw. geleistet werden. 

Ausgeschlossene Zuwendungen:  

• Zuwendungen die sich ausschließlich auf rezeptfreie (OTC) Arzneimittel bezie-
hen.  

• Kosten für Mahlzeiten und Getränke. 

• Gegenstände mit einem medizinischen Nutzen für Fachkreisangehörige, Infor-
mations- und Schulungsmaterial sowie Muster werden nicht offengelegt. 

• Zuwendungen an Patientenverbänden und -organisation sind nicht Gegen-
stand dieses Berichts (separate Veröffentlichung auf der Website des Unter-
nehmens). 

Datum der 
Zuwendungen 

Der Bericht 2025 enthält Zuwendungen nach dem Prinzip der Rechnungsabgren-
zung und bedeutet: 

• Im Falle von Veranstaltungen ist dies der letzte Tag der Veranstaltung. 

• Handelt es sich bei der Zuwendung um eine Sachleistung, wird der Wert an 
dem Tag angegeben, an dem die begünstigte Person die Leistung erhalten hat. 

Mehrjährige  
Verträge 

Bei Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden nur die im Be-
richtszeitraum abgeschlossenen Verträge bzw. Zuwendungen erfasst und offen-
gelegt. 

Behandlung der 
Mehrwertsteuer 
(MwSt.) und ande-
rer Steuern 

Die Darstellung der Transaktionsbeträge erfolgt grundsätzlich als Nettobetrag 
ohne Mehrwertsteuer, sofern diese separat ausgewiesen oder nachweislich ab-
gezogen werden kann. 

Sofern relevant, sind Quellensteuern enthalten. Aufgrund unterschiedlicher nati-
onaler Regelungen ist eine einheitliche Ausweisung als Netto- oder Bruttobe-
träge nicht immer möglich 

Währung Werte / Wertangaben bzw. Zuwendungen sind in Euro.  

Falls Zuwendungen in einer anderen Währung erstellt wurden, wird der Wert in 
die lokale Währung umgerechnet, basierend auf dem zum Zeitpunkt aktuellem 
Umrechnungskurs (Tageskurs). 

Sprache der 
Offenlegung 

Die Offenlegung erfolgt in deutscher Sprache. 
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Aufbewahrung von  
Aufzeichnungen  

Die Dokumentation bzw. die Aufzeichnungen über die Offenlegung werden für 
mindestens 5 Jahre nach Ende des jeweiligen Berichtszeitraums aufbewahrt (so-
fern nicht ein kürzerer Zeitraum aus lokalen, rechtlichen Gründen zwingend erfor-
derlich ist). 

Grenzüberschrei-
tende Aktivitäten 
(„Cross Border“) 

Der Bericht von Angelini Pharma Deutschland umfasst auch geldwerte Leistun-
gen bzw. Zuwendungen an Fachkräfte des Gesundheitswesens (HCPs) 
sowie an HCOs, deren Hauptpraxisadresse bzw. deren (registrierte) Geschäftsa-
dresse Deutschland ist, und die von einem anderen verbundenen Unternehmen 
von Angelini Pharma erteilt wurden. 

4. DATENSCHUTZ UND EINWILLIGUNGSMANAGEMENT  

HCP DATEN 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Fachkräften des Gesundheitswesens (HCPs) im 

Rahmen der Offenlegung ist deren ausdrückliche Einwilligung erforderlich. 

• Zustimmung zur Offenlegung: Stimmen HCPs der Offenlegung zu, wird die Gesamtsumme aller 

Zuwendungen, die sie im Berichtszeitraum erhalten haben, unter Angabe ihres Namens sowie der 

jeweiligen Zuwendungskategorie offengelegt. 

• Keine Zustimmung zur Offenlegung: Liegt keine Zustimmung zur Offenlegung vor, werden alle im 

Berichtszeitraum gewährten Zuwendungen anonymisiert im Abschnitt „Aggregiert“ aufgeführt. 

Im Falle von kurzfristigen Stornierungen von Reisen oder Unterkünften im Namen der begünstigten 

HCPs – etwa aufgrund besonderer Umstände – werden die entsprechenden Ausgaben (z.B. Stornokos-

ten oder nicht erstattungsfähige Beträge) grundsätzlich nicht offengelegt, unabhängig davon, ob eine 

Zustimmung erfolgt ist oder nicht, da keine tatsächliche Zuwendung an die betreffenden HCPs statt-

gefunden hat. 

Angelini Pharma Deutschland fordert Fachkräfte des Gesundheitswesens dazu auf, ihre Einwilligung 

mindestens einmal pro Berichtszeitraum bzw. für jede Transaktion im Berichtszeitraum zu erteilen. 

Wird die Zustimmung von HCPs zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen, werden die entsprechenden 

Zuwendungen ab diesem Zeitpunkt nur noch in aggregierter Form offengelegt. 
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HCO DATEN 

Im Falle von Zuwendungen an Gesundheitsorganisationen (HCOs) ist das Einholen einer Einwilligung zur 

Offenlegung nicht erforderlich. Juristische Personen unterliegen gemäß den Grundsätzen der Offenle-

gungsverpflichtung nicht dem Datenschutzrecht. 

5. DEFINITIONEN NACH DEM 

VERHALTENSKODEX VON FARMINDUSTRIA 

HCP – Angehörige der Fachkreise: Jede Person, die ihre Tätigkeit im medizinischen Bereich, in der 

Zahnmedizin, in öffentlichen, privaten oder Krankenhausapotheken ausübt, einschließlich Kranken-

schwestern und Krankenpfleger, Verwaltungsangestellten oder Mitarbeitenden lokaler Gesundheits-

behörden, technischem oder administrativem Personal öffentlicher oder privater Gesundheitseinrich-

tungen sowie jeder anderen Person, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Arzneimittel verschrei-

ben, abgeben, kaufen oder verabreichen kann. Die berufliche Tätigkeit dieser Personen wird überwie-

gend in Europa ausgeübt. Zwischenhändler von Arzneimitteln sind jedoch ausgeschlossen. 

HCO - Gesundheitsorganisation: Jede Organisation oder Organisationsform, sei es eine Vereinigung 

oder eine medizinische, wissenschaftliche, gesundheitliche oder forschungsbezogene Einrichtung 

(unabhängig von ihrer Rechtsform), wie beispielsweise Krankenhäuser, Kliniken, Stiftungen, Universi-

täten, Spezialisierungs- und Ausbildungsschulen (mit Ausnahme von Patientenvereinigungen), die ih-

ren rechtlichen Hauptsitz, ihre Hauptniederlassung oder ihre Haupttätigkeit in Europa haben oder über 

die ein Arzt praktizieren kann. 

ToV - Transfer of Value oder Zuwendungen: Direkte oder indirekte Zuwendungen in Form von Geld- 

oder Sachleistungen, die entweder zur Imagewerbung, Öffentlichkeitsarbeit oder zur Entwicklung und 

Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch erbracht 

werden. 

• Direkte Zuwendungen sind Leistungen, die eine begünstigte Person direkt von Angelini Pharma 

erhält. 

• Indirekte Zuwendungen sind Leistungen, die im Namen von Angelini Pharma durch einen Dritten 

ausgeführt werden. 
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Erfolgen Zuwendungen über einen „Dritten“, stellt Angelini Pharma sicher, dass mit dem Dritten die not-

wendigen vertraglichen Vereinbarungen getroffen werden, um die Einhaltung aller Verpflichtungen zu 

gewährleisten. Solche Dritte, die Angelini Pharma vertreten oder im Namen von Angelini Pharma han-

deln, sind verpflichtet, Angelini Pharma einen detaillierten Nachweis über die an HCPs und HCOs ge-

leisteten Zuwendungen zur Verfügung zu stellen. 

6. GLOSSAR 

CRO Auftragsforschungsinstitut 

EFPIA Europäischer Verband der pharmazeutischen Industrie und Verbände 

F&E Forschung & Entwicklung 

HCP Fachkraft im Gesundheitswesen  

HCO Organisation des Gesundheitswesens  

PO Patientenorganisation 

OTC Freiverkäufliches Produkt bzw. rezeptfreie Arzneimittel 

ToV Zuwendungen bzw. Übertragung von Werten / Werttransfer 

 



Modell der Organisation, Verwaltung und Kontrolle von Angelini Pharma S.p.A. 
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